
  
 

 
A. Allgemeines und Anwendungsbereich 
 
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten ausschließlich und werden Bestandteil aller 
bis zur Ausgabe neuer AGB geschlossener Verträge über 
Warenlieferungen und Leistungen oder sonstiger Ge-
schäftsbeziehungen. 

2. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingun-
gen des Kunden („Käufer“) erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir haben deren Geltung schriftlich zugestimmt. 

3.  Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künfti-
gen Verträge mit dem Kunden. 

4. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur im unternehme-
rischen und öffentlichen Bereich im Sinne von § 310 Abs. 1 
BGB. 

5. Soweit in unseren Geschäftsbedingungen das generische 
Maskulinum verwendet wird, erfolgt dies lediglich aus Grün-
den der sprachlichen Vereinfachung. 
 

B. Lieferung 
 
1. Liefertermine sind - sofern nicht anders vereinbart - unver-

bindlich. 
2. Die Lieferfrist beginnt mit dem Bestelleingangsdatum, je-

doch nicht vor Klärung aller für die Durchführung der Be-
stellung erforderlichen Fragen. Die Lieferfrist ist eingehal-
ten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Lager verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

3. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer 
Umstände, die sich unserer angemessenen Kontrolle ent-
ziehen, insbesondere extreme Naturereignisse, Krieg, Ar-
beitskampfmaßnahmen, Betriebsstörungen, Pandemien, 
Störungen der Energieversorgung und der Belieferung mit 
Rohstoffen und Materialien, Transportstörungen, behördli-
che  
Maßnahmen, auch im Rahmen der Pandemiebekämpfung, 
verlängern sich Lieferfristen in angemessenem Umfang, 
wenn wir an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflich-
tung verhindert sind. Wird durch die genannten Umstände 
die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, werden wir von 
der Lieferverpflichtung frei. Sofern die  
Lieferverzögerung länger als vier Wochen dauert, ist der 
Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils 
vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 
oder werden wir von der Lieferverpflichtung aus den oben 
genannten Umständen frei, so kann der Kunde hieraus 
keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genann-
ten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den 
Kunden unverzüglich benachrichtigt haben. 

4. Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehal-
ten. 

5. Bezieht sich eine Bestellung ganz oder teilweise auf im Zeit-
punkt ihres Eingangs in unserem Lager nicht verfügbare 
Ware, so teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. 

6. Teillieferungen sind zulässig, falls nicht wichtige Gründe des 
Kunden entgegenstehen. Jede Teillieferung gilt als beson-
deres Geschäft Leistungsstörungen bei Teillieferungen be-
rechtigen den Kunden nicht zum Vertragsrücktritt oder 
Schadensersatz, es sei denn, die teilweise Erfüllung hat für 
ihn kein Interesse. 

7. Alle Lieferungen erfolgen ab Inlandslager sowie auf Rech-
nung und Gefahr des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn 
Coloplast ausnahmsweise die Kosten der Versendung trägt. 
Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe an die den 
Transport ausführende Person auf den Kunden über. 

8. Versandart, Versandweg und Verpackung werden man-
gels besonderer Anweisung des Kunden nach unserem 
besten Ermessen bestimmt. Mehrkosten für Sonderwün-
sche (z.B. Expresslieferungen, Transportversicherung) trägt 
der Kunde.  

9. Bei Bestellungen unterhalb eines Netto-Warenwerts von € 
150,00 fällt ein Zuschlag in Höhe von € 12,50 pro Auftrag 
an. Bei Angabe mehrerer Lieferanschriften innerhalb einer 
Bestellung wird der Zuschlag pro Lieferanschrift erhoben.  

 
C. Preise und Zahlungsmodalitäten 
 
1. Alle mündlichen und schriftlichen Preisangaben verstehen 

sich in Euro (€) ausschließlich Umsatzsteuer und, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, ohne Kosten der Verpackung, 
des Transportes und/oder einer Transportversicherung so-
wie ohne sonstige Spesen.  

2. Wir stellen grundsätzlich unsere am Tage der Annahme der 
Bestellung gültigen Listenpreise in Rechnung und legen die 
zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Konditionen zugrunde. 
Die Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen. Rechnungen 
sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Ab-
zug oder bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsdatumunter Abzug von 1,5% Skonto zur Zah-
lung fällig.   

3. Gegenüber neuen Kunden behalten wir uns Lieferung ge-
gen Nachnahme oder Vorauskasse ohne Abzug vor. Bei 
den übrigen Kunden gilt dasselbe, sofern im Laufe der Ge-
schäftsbeziehung Zweifel an deren Kreditwürdigkeit oder 
Zahlungsfähigkeit auftreten. Schecks werden nur erfül-
lungs- 
halber angenommen. 

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Au-
ßerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht. 

 
D. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

(bei Schecks bis zu deren Einlösung) sämtlicher Forderun-
gen einschließlich Nebenforderungen aus der Geschäfts-
verbindung unser Eigentum.  

2. Ein Wiederverkäufer darf die Ware im Rahmen eines or-
dentlichen Geschäftsganges unter Eigentumsvorbehalt 
weiterverkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere die 
Verpfändung und Sicherungsübereignung, sind nicht ge-
stattet. Die aus dem Verkauf entstehenden Forderungen 
und Nebenrechte gelten zur Sicherung unserer Forderun-
gen aus der Geschäftsverbindung – auch ohne ausdrückli-
che Vereinbarung im Einzelfall – als im Voraus an uns ab-
getreten Der Wiederverkäufer ist ermächtigt, die abgetre-
tenen Forderungen solange einzuziehen, als er seinen  
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß 
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nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbeson-
dere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

3. Für den Fall, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten 
unsere Forderungen um mehr als 10% übersteigt, geben 
wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer 
Wahl frei.  

4. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der 
Kunde die Waren pfleglich zu behandeln; er trägt die  
Verantwortung für den Kaufgegenstand, insbesondere 
auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Ver-
schlechterung. 

5. Schäden an den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Wa-
ren sind unverzüglich anzuzeigen.  

6. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter auf die un-
ter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder an uns ab-
getretene Forderungen hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gem. § 771 zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall.  

7. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder 
Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt nicht  
als Rücktritt vom Vertrag. 
 

 E. Mängelhaftung 
 
1. Im kaufmännischen Verkehr hat der Kunde die Ware un-

verzüglich zu untersuchen und etwaige Beanstandungen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Ware, schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der 
Kunde die Anzeige, gilt dies als vorbehaltlose Genehmi-
gung. Die Gewährleistung für versteckte Mängel, die 
trotz sorgfältiger  
Untersuchung innerhalb der Frist von 14 Tagen nicht zu 
erkennen waren, ist ausgeschlossen, wenn der Kunde 
diese nicht unverzüglich nach deren Entdeckung schrift-
lich rügt. 

2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde 
nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Man-
gelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangel-
freien Sache berechtigt. Wir tragen die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften.  

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach sei-
ner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlan-
gen. 

4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vor-
sätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; 
auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

6. Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens 
statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt. 

7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz. 

8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, 
ist die Haftung ausgeschlossen. 

9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.  

10. Die Verjährungsfrist nach vorstehender Nr. 9 gilt nicht 
bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, im Falle des 
Lieferregresses und soweit wir eine gesonderte Garantie 
für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. An 
ihre Stelle treten jeweils die gesetzlichen Fristen.  
 

F. Gesamthaftung 
 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ab-

schnitt E. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde 
anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der 
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 
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G. Schlussbestimmungen 

 
8. Wir verarbeiten personenbezogene Daten unter strenger 

Beachtung gesetzlicher Vorschriften. Ausführliche Informa-
tionen zum Datenschutz finden sich unter https://www.co-
loplast.de/global/datenschutz/. 

9. Die Beziehungen zwischen dem Kunden und uns unterlie-
gen ausschließlich dem zwischen Inländern anwendbaren 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des 
UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen. 

10. Sofern der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, ist Gerichtsstand Hamburg.  

11. Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis erge-
benden Verpflichtungen ist Hamburg.  
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